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Satzung über die Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 

Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
 

 

Der Gemeinderat Graben hat in der Sitzung vom 17.09.2025 die Satzung über die Pflicht zum 

Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder der Gemeinde Graben beschlos-

sen. 

 

Die Satzung über die Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsat-

zung) vom 18.09.2025 tritt am 26.09.2025 in Kraft und wird in der Gemeinde Graben, Rat-

hausplatz 1, 86836 Graben, in der Zeit vom 19.09.2025 bis 06.10.2025 während der allgemei-

nen Dienststunden zur Einsichtnahme aufgelegt. 

 

 


